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Aus den Gemeinden

Wangen-Briittisellen: Die Hausordnung ist zu respektieren

Es ist schon ein Briittiseller
Kreuz mit diesen Asylanten! Die
Bewohner der Liegenschaft di-
rekt am Autobahnkreuz sind
alarmiert, seit bekannt ist, dass allenfalls
Asylbewerber ins Quartier ziehen. Darum
haben besorgte Mieter schon jetzt vorsorg-
lich eine Hausordnung geschrieben, die
ein geordnetes und friedliches Nebenein-
ander regeln soll. Obwohl man bei Verstos-
sen einem Asylbewerber leider nicht ein-
fach so kiindigen kann wie einem Mieter.

Hausruhe

Die Hausruhe von 22.00 bis 7.00 Uhr und
von 07.00 bis 22.00 Uhr ist zu beachten und
dem Schweizer lieb und teuer. In dieser
Zeit haben alle ruhestérenden Tatigkeiten
zuunterbleiben (Rasenmihen, Gespréache
im Treppenhaus, Gesprédche in der Woh-
nung, lautes Ficken). Die Ruhezeiten gel-
ten ebenso fiir den Kinderspielplatz und
somitauch fiir die ganz kleinen Asylbewer-
ber. Musiziert werden darf zwischen 10.00

und 12.00 Uhr bei geschlossenen Fenstern.
Erlaubte Instrumente: Schwyzer Orgeli,
Hackbrett, Alphorn (mit Schallddmpfer).

Abfall/Abstellplatz

Abfille diirfen nicht auf dem Balkon, im
Keller, im Auto, im Treppenhaus oder in
der Wohnung aufbewahrt werden, kurz: an
keinem der Orte, wo Ausldander sonst den
Miill stapeln. Dies ist nicht Napoli. Die Ab-
fallsacke diirfen max. 5 Min. vor der Abfuhr
draussen bereitgestellt werden. Zweirdder
und Kinderwagen diirfen nur eingestellt
werden, wenn mit giiltiger Vignette verse-
hen und ein Kaufvertrag nachzuweisen ist,
dass sie nicht gestohlen sind. Es ist unter-
sagt, im Bastelkeller Bomben zu bauen. Die
Zivilschutz-WC-Anlagen sind fiir den Ka-
tastrophenfall bestimmt. Nix scheissen,
versteh? Du zu Hause scheissen.

Waschkiiche

Die Waschkiiche darf nur werktags zu den
eingeteilten Zeiten benutzt werden. Sollte

jemand «versehentlich» das Waschmittel
von jemand anders verwenden, wird um-
gehend die Polizei verstdndigt. Muslime er-
kundigen sich tiber den richtigen Wasch-
gang fiir ihre Schwarzwésche.

Balkone

Es diirfen sich nicht mehr als 15 Personen
auf dem 2-Platz-Balkon aufhalten, auch
wenn es sich um eine Fussball-WM oder
sonstige Anldsse handelt, an denen Ausldn-
der sich zusammenrotten. Private Anten-
nen sind nicht gestattet. Wer in unserem
Land leben will, soll SF gucken wie alle. Das
Schichten oder sonstige Schlachten von
Tieren im Wohnbereich ist untersagt. Die
Katzen der Nachbarschaft werden wo-
chentlich durchgezéhlt. Die Steine im Gar-
tenbereich sind ausdriicklich nicht fiir das
Steinigen von Ehefrauen geeignet.

Wir danken Thnen fiir die Respektierung
dieser Hausordnung und freuen uns nun
auf ein gewaltfreies Nebeneinander. (7s)

Irmas Kiosk

RETO FONTANA

DAG KENNEN WIR JA
VON GRIECHENWAND!

[T woman Hin schauT,
RUINVEN!

WENN WIR NiCHT
EINGREIFEN, L
DANN KALi NicHTA” [/

* GUTE NACHT!

ABER JET2T STEHEN
DIE GRIECHEN SELBER
VOR PEM RUIN!

WERDEN SIE NocH.. .

S—
N
)

... DIE AreoPoLiS

wv i AT

VERSCHERBELN!!
[\

ROLAND SCHAFLI

66

Leben

Nebelspalter Nr. 6 | 2011




	Aus den Gemeinden : Wangen-Brüttisellen : die Hausordnung ist zu respektieren

